
BGer 9C_443/2015 vom 2. Dezember 2015
Bundesgericht, 2015-12-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_443_2015

FR: TF 9C_443/2015 du 2 décembre 2015

IT: TF 9C_443/2015 del 2 dicembre 2015

Erwägungen

E. 1.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die
Verletzung von Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des
Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für
den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der
Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig
ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 1.2
Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), doch
prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG ), nur die geltend gemachten Vorbringen, falls allfällige weitere
rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind. Hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 138 I 274 E.
1.6 S. 280 f. mit Hinweisen).

E. 2
Das kantonale Gericht hat bei der Beantwortung der Statusfrage auf die Angaben in der
Haushaltsabklärung (Bericht vom 10. Februar 2014) abgestellt und eine (gewichtete)
Einschränkung im Haushalt von 6.6 % (0.4 x 16.5 %) errechnet. D ie erwerbliche
Arbeitsunfähigkeit hat es mit Blick auf die Einschätzungen des behandelnden Psychiaters
Dr. med. C.________ (Berichte vom 15. April 2012 und 25. Februar 2013) und der
Psychiaterin Dr. med. D.________ des Regionalen Ärztlichen Dienstes (RAD,
Stellungnahmen vom 16. Dezember 2013) ab Januar 2012 auf 50 % in adaptierter Tätigkeit
festgelegt. Gestützt auf ein Valideneinkommen von Fr. 32'208.80 und ein
Invalideneinkommen von Fr. 22'814.60 hat die Vorinstanz einen Invaliditätsgrad im
Erwerbsbereich von 29 % ermittelt, was zu einem (gewichteten) Invaliditätsgrad von 17.4
% (0.6 x 29 %) geführt hat. In Anbetracht der Gesamtinvalidität von 24 % (6.6 % + 17.4 %)
hat sie einen Rentenanspruch der Beschwerdeführerin verneint.

E. 3.1
D ie Versicherte leidet unbestritten an einer (rezidivierenden) depressiven Störung,
gegenwärtig mittelgradige Episode, einer Agoraphobie und einer
Benzodiazepinabhängigkeit (vgl. auch Stellungnahme von Dr. med. D.________ vom 16.
Dezember 2013). Sie rügt vorab eine willkürliche Beweiswürdigung in Bezug auf ihre
Arbeitsfähigkeit.



E. 3.2.1
Die Vorinstanz hat festgestellt, sowohl Dr. med. C.________ als auch Dr. med.
D.________ seien von einer Arbeitsfähigkeit von 50 % seit Januar 2012 ausgegangen. Dr.
med. D.________ habe sich zu einem möglichen Belastungsprofil wie folgt geäussert: Es
müssten ausreichend Pausen, spätestens alle 1.5 Stunden möglich sein, sodann dürften nicht
zu viele Menschen im gleichen Raum sein und es müsste eine Arbeit ohne ausgeprägten
Zeitdruck sein. Damit könne von einer Arbeitsfähigkeit von 50 % im Erwerbsbereich ab
Januar 2012, bezogen auf ein Pensum von 100 %, in einer von Dr. med. D.________
umschriebenen adaptierten Tätigkeit ausgegangen werden.

E. 3.2.2
Das kantonale Gericht hat die medizinischen Akten einlässlich gewürdigt. Insbesondere hat
es den hausärztlichen Bericht von med. pract. E.________ vom 16. April 2012, auf den sich
die Beschwerdeführerin beruft, in die Beweiswürdigung einbezogen. Die Versicherte
bestreitet nicht, dass daraus keine Angaben zur erwerblichen Arbeitsunfähigkeit
hervorgehen; die Hausärztin hat diesbezüglich auf den behandelnden Psychiater Dr. med.
C.________ verwiesen. Dessen fachärztliche Berichte lagen der RAD-Psychiaterin Dr.
med. D.________ vor, welche die Versicherte im Rahmen der Haushaltsabklärung
persönlich befragte (vgl. Stellungnahmen vom 16. Dezember 2013). Vor diesem
Hintergrund ist nicht relevant, dass die Angaben von Dr. med. C.________ zur
Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin ("über 50 %") einen gewissen
Interpretationsspielraum offen lassen, zumal seinen Berichten nicht zu entnehmen ist,
inwieweit eine weitergehende Einschränkung vorliegen soll, als sie von Dr. med.
D.________ attestiert wurde. Daran ändert nichts, dass med. pract. E.________ die
Einschränkung der Leistungsfähigkeit als Hausfrau auf 50 % schätzte. Die Versicherte war
über Jahre ausschliesslich im Haushalt tätig, weshalb ihre Hausärztin nur diesen Bereich
beurteilte; daraus kann nicht auf eine (weitergehende) erwerbliche Einschränkung
geschlossen werden. Ausserdem bezog Dr. med. D.________ ihre fachärztliche
Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (50 %) explizit auf einen Beschäftigungsgrad von 100 %
(vgl. RAD-Stellungnahme vom 16. Dezember 2013), was das kantonale Gericht gewürdigt
hat. Eine Vermischung von Arbeits- und Leistungsfähigkeit, wie sie die Versicherte geltend
macht, ist nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hat die Einschränkungen der Leistungsfähigkeit
vielmehr im Rahmen der erwerblichen Auswirkungen berücksichtigt und einen (vorab
damit begründeten) leidensbedingten Abzug vom Tabellenlohn in der Höhe von 15%
gewährt ( BGE 129 V 472 E. 4.2.3 S. 481; 126 V 75 E. 5 S. 78 ff.).

Das kantonale Gericht hat zudem dargelegt, weshalb es eine posttraumatische
Belastungsstörung aufgrund des Verkehrsunfalles vom April 2009, welche Dr. med.
C.________ im Übrigen lediglich im Sinne einer Verdachtsdiagnose diagnostizierte
(Bericht vom 25. Februar 2013), verneint. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mit Blick auf den
zweiten Verkehrsunfall vom 8. Januar 2014 ist zu ergänzen, dass die letzte ärztliche
Konsultation in diesem Zusammenhang bereits am 15. Januar 2014, d.h. wenige Tage nach
dem Unfallereignis stattfand (vgl. Arztzeugnis von med. pract. E.________ vom 24. Januar
2014). Da es somit diesbezüglich an einer konsequenten und dauerhaften medizinischen
Behandlung fehlt, erscheint eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der
Versicherten aufgrund der Unfallfolgen nicht überwiegend wahrscheinlich, dies umso
weniger, als eine damit zusammenhängende Arbeitsunfähigkeit lediglich bis am 24. Januar
2014 attestiert wurde (vgl. das soeben erwähnte hausärztliche Zeugnis vom 24. Januar



2014).

E. 3.3
Nach dem Gesagten ist nicht ersichtlich, inwiefern die vorinstanzlichen Feststellungen zur
Arbeitsfähigkeit der Beschwerdeführerin offensichtlich unrichtig (unhaltbar, willkürlich)
sind oder auf einer Rechtsverletzung beruhen; sie bleiben für das Bundesgericht verbindlich
(E. 1.1). Eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes liegt nicht vor ( Art. 43 Abs. 1 und
61 lit. c ATSG ); der Verzicht auf weitere Abklärungen erfolgte in zulässiger
antizipierender Beweiswürdigung ( BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236 ; 134 I 140 E. 5.3 S. 148;
124 V 90 E. 4b S. 94).

E. 4.1
Sodann macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Vorinstanz die Statusfrage falsch
beurteilt und zu Unrecht die gemischte Methode angewandt hat.

E. 4.2
Ob eine versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig oder als
nichterwerbstätig einzustufen ist (Statusfrage), was je zur Anwendung einer anderen
Methode der Invaliditätsbemessung (Einkommensvergleich, gemischte Methode,
Betätigungsvergleich) führt, ergibt sich aus der Prüfung, was die Person bei im Übrigen
unveränderten Umständen täte, wenn keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde.
Entscheidend ist somit nicht, welches Ausmass der Erwerbstätigkeit der versicherten Person
im Gesundheitsfall zugemutet werden könnte, sondern in welchem Pensum sie hypothetisch
erwerbstätig wäre. Bei im Haushalt tätigen Versicherten im Besonderen sind die
persönlichen, familiären, sozialen und erwerblichen Verhältnisse ebenso wie allfällige
Erziehungs- und Betreuungsaufgaben gegenüber Kindern, das Alter, die beruflichen
Fähigkeiten und die Ausbildung sowie die persönlichen Neigungen und Begabungen zu
berücksichtigen. Massgebend sind die Verhältnisse, wie sie sich bis zum Erlass der
Verwaltungsverfügung entwickelt haben, wobei für die hypothetische Annahme einer im
Gesundheitsfall ausgeübten (Teil) Erwerbstätigkeit der im Sozialversicherungsrecht übliche
Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist ( BGE 141 V 15 E. 3.1
S. 20; 137 V 334 E. 3.2 S. 338; 125 V 146 E. 2c S. 150; 117 V 194 E. 3b S. 194 f.; je mit
Hinweisen).

E. 4.3
Bei der Beantwortung der Statusfrage handelt es sich zwangsläufig um eine hypothetische
Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen der versicherten Person zu
berücksichtigen hat. Diese sind als innere Tatsachen einer direkten Beweisführung indessen
nicht zugänglich und müssen in aller Regel aus äusseren Indizien erschlossen werden. Die
Beurteilung hypothetischer Geschehensabläufe stellt eine Tatfrage dar, soweit sie auf
Beweiswürdigung beruht, selbst wenn darin auch Schlussfolgerungen aus der allgemeinen
Lebenserfahrung mitberücksichtigt werden. Ebenso sind Feststellungen über innere oder
psychische Tatsachen Tatfragen, wie beispielsweise was jemand wollte oder wusste ( BGE
130 IV 58 E. 8.5    S. 62; 115 II 440 E. 5b S. 448; Urteil 9C_559/2009 vom 18. Dezember
2009 E. 3, publ. in: SVR 2010 IV Nr. 35 S. 111; je mit Hinweisen). Die auf einer
Würdigung konkreter Umstände basierende Festsetzung des hypothetischen Umfanges der
Erwerbstätigkeit ist für das Bundesgericht daher verbindlich, ausser wenn sie offensichtlich
unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung beruht (E. 1). Rechtsfragen sind hingegen
Folgerungen, die ausschliesslich - losgelöst vom konkreten Sachverhalt - auf die allgemeine



Lebenserfahrung gestützt werden oder die Frage, ob aus festgestellten Indizien mit Recht
auf bestimmte Rechtsfolgen geschlossen worden ist ( BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399; Urteil
9C_112/2011 vom 5. August 2011 E. 3).

E. 5.1
Das kantonale Gericht hat erwogen, die Beschwerdeführerin habe bei der B.________ AG
von Oktober 1988 bis Ende 2004 in einem vertraglichen Pensum von 60 % als
Reinigungskraft gearbeitet. Überstunden seien ihr ausbezahlt worden, wobei bei einem auf
60 % basierenden Jahreseinkommen von Fr. 31'391.- die Zahl der geleisteten Überstunden
doch beträchtlich gewesen sei: Im Jahr 2004 habe die Beschwerdeführerin gemäss Auszug
aus dem Individuellen Konto ein Einkommen von Fr. 35'083.-, entsprechend einem
Beschäftigungsgrad von rund 67 %, im Jahr 2003 ein solches von Fr. 35'510.-, entsprechend
einem Beschäftigungsgrad von rund 68 %, und in den Jahren zuvor teilweise ein noch
erheblich höheres Einkommen erzielt. Es sei jedoch zu bedenken, dass der finanzielle
Bedarf der grossen Familie während der Tätigkeit der Beschwerdeführerin bei der
B.________ AG sehr viel höher gewesen sei als ab Eintritt der invalidisierenden
Arbeitsunfähigkeit, als die vier Kinder finanziell längst unabhängig gewesen seien.
Gegenüber der Abklärungsperson habe die Beschwerdeführerin angegeben, nach dem
Verlust der Arbeitsstelle bei der B.________ AG habe sie Leistungen der Arbeitslosenkasse
bezogen, wobei sie als Vermittlungsfähigkeit 60 % angegeben habe. Sie wäre bei guter
Gesundheit weiterhin ausserhäuslich tätig geblieben. Diesen Aussagen der ersten Stunde,
nicht gefärbt von versicherungsrechtlichen Überlegungen, komme beweisrechtlich eine
grosse Bedeutung zu. Im Bericht sei entsprechend auch eine Gewichtung von 60 % Erwerb
und 40 % Haushalt vorgenommen worden. Die Verringerung von Betreuungsaufgaben
müsse nicht immer zwangsläufig eine Erhöhung des Pensums bedeuten. Durchaus werde
auch oft die Entscheidung getroffen, das Pensum mit zunehmendem Alter und
abnehmenden finanziellen familiären Belastungen zu reduzieren. Gestützt auf die Aussagen
der Beschwerdeführerin im Rahmen der Haushaltsabklärung, ihres bei Eintritt des
invalidisierenden Gesundheitsschadens bereits fortgeschrittenen Alters und der familiären
Situation sei in Übereinstimmung mit der Abklärungsperson von einer Gewichtung von 60
% Erwerb und 40 % Haushalt auszugehen.

E. 5.2.1
Die Haushaltsabklärung erfolgte aufgrund der mangelhaften Deutschkenntnisse der
Versicherten in Anwesenheit ihrer Tochter, welche die Angaben übersetzte (vgl.
Abklärungsbericht vom 10. Februar 2014). Die gegenteilige Darstellung der
Beschwerdeführerin, wonach sie keine Gelegenheit gehabt habe, eine Vertrauensperson als
Übersetzungshilfe beizuziehen, stellt eine reine Behauptung dar und ist aktenwidrig. Im
Übrigen ist nicht ersichtlich und wird auch nicht substantiiert dargelegt (E. 1.2), inwiefern
in diesem Zusammenhang eine Verletzung formeller Verfahrensrechte (Anspruch auf
rechtliches Gehör [ Art. 29 Abs. 1 BV ]; Anspruch auf ein faires Verfahren [ Art. 30 Abs. 1
BV ]) vorliegen soll, zumal die Versicherte Gelegenheit hatte, sich im
Vorbescheidverfahren zu den Abklärungsergebnissen zu äussern.

E. 5.2.2
Die im Abklärungsbericht festgehaltenen Antworten sind schlüssig. Die
Beschwerdeführerin präzisierte insbesondere die relevante Aussage zu ihrem Status
dahingehend, dass sie nach dem Verlust ihrer Arbeitsstelle keine Anstellung habe finden



können und aufgrund der vielen Absagen nicht mehr motiviert gewesen sei, weiter zu
suchen. Vor diesem Hintergrund erscheint - entgegen der Behauptung der Versicherten -
überwiegend wahrscheinlich, dass sie in der Lage war, die ihr gestellte Statusfrage
einwandfrei zu erfassen; es fehlt an Hinweisen für Verständnislücken. Die im Bericht vom
10. Februar 2014 enthaltene Formulierung "es wird erklärt, dass die Versicherte bei guter
Gesundheit weiterhin im Rahmen von 60 % ausserhäuslich tätig geblieben wäre [...]" ist im
Zusammenhang mit der Übersetzungshilfe durch die Tochter zu lesen. Dass die
Beschwerdeführerin überhaupt keine Angaben (in ihrer Sprache) zur Statusfrage gemacht
hätte bzw. diese unwahr oder frei interpretiert sein sollen, kann daraus nicht geschlossen
werden.

E. 5.2.3
Die Beschwerdeführerin wendet im Wesentlichen ein, dass sie als Gesunde mehr als 60 %
arbeitete. Den Akten ist in der Tat zu entnehmen, dass sie bei der B.________ AG zu 60 %
als Reinigungskraft im Stundenlohn angestellt war (vgl. ELAR-Notiz vom 23. Februar
2012; Fragebogen Arbeitgeber vom 8. Mai 2012), dabei aber gemäss Auszug aus dem
Individuellen Konto bis zur Kündigung 2004 im Vergleich zum Pensum von 60 % (Fr.
31'391.-) regelmässig höhere Einkommen erzielte. Diesem Umstand hat das kantonale
Gericht als ein Indiz unter mehreren Rechnung getragen (E. 5.1). Es hat jedoch mit Blick
auf die Angaben der Beschwerdeführerin bei der Haushaltsabklärung stärker gewichtet,
dass diese gegenüber der Arbeitslosenversicherung unbestritten eine Vermittelbarkeit von
lediglich 60 % angab (vgl. Abklärungsbericht vom 10. Februar 2014). Mit anderen Worten
zielten ihre Stellenbemühungen explizit auf ein Pensum von 60 % ab; hätte sie (weiterhin)
mehr arbeiten wollen, wäre die Angabe einer höheren Vermittelbarkeit naheliegend
gewesen. Die Versicherte konnte nicht davon ausgehen, wieder eine Stelle wie diejenige bei
der B.________ AG zu finden, bei der regelmässig ein Mehreinkommen erzielbar war, was
die vorinstanzlichen Schlussfolgerungen stützt. Daran ändert nichts, dass die
Stellenbemühungen einige Zeit zurückliegen, legt doch die Beschwerdeführerin nicht dar,
inwiefern sich die Verhältnisse seither verändert haben sollen. Im Gegenteil führt sie selber
aus, dass die jüngste Tochter im Zeitpunkt der Kündigung 21 Jahre alt und im Begriff
gewesen sei, auszuziehen. Es fehlte somit damals wie im Verfügungszeitpunkt an
familiären Betreuungspflichten. Dies lässt aber für sich allein nicht den Schluss zu, dass die
Beschwerdeführerin ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu 100 % erwerbstätig wäre,
sondern betrifft einzig die Frage der Zumutbarkeit einer vollen Erwerbstätigkeit, und nicht
diejenige nach deren Umfang im hypothetischen Gesundheitsfall (Urteil 9C_820/2014 vom
9. Juni 2015 E. 5.2 in fine). Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass eine
Beweiswürdigung nicht bereits dann offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist (zum
Begriff der Willkür: BGE 140 III 16 E. 2.1 S. 18 f. mit Hinweisen), wenn eine andere
Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre, sondern erst dann, wenn
der Entscheid - im Ergebnis - offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situation in
klarem Widerspruch steht oder auf einem offenkundigen Fehler beruht ( BGE 127 I 54 E.
2b S. 56, 135 V 2 E. 1.3 S. 4 f.). Dies ist jedoch nicht der Fall.

E. 5.3
Das kantonale Gericht hat den Gegebenheiten des konkreten Einzelfalles Rechnung
getragen und unter Berücksichtigung der relevanten Umstände eine korrekte
Beweiswürdigung durchgeführt. Dass die Vorinstanz mit Blick auf die Aussagen der ersten
Stunde (vgl. E. 5.2.2) und auf die genannten Indizien (vgl. E. 5.2.3) - trotz der vor dem



Eintritt der Invalidität ausgeübten (de facto höheren) Erwerbstätigkeit - ein hypothetisches
Teilpensum im Gesundheitsfall von 60 % als überwiegend wahrscheinlich erachtete, ist
weder willkürlich noch sonstwie bundesrechtswidrig (E. 1.1). Ihre Feststellungen zur
Statusfrage bleiben somit für das Bundesgericht verbindlich.

E. 6
Bezüglich der Einschränkung im Haushalt hat das kantonale Gericht festgestellt, vorliegend
werde die Invaliditätsbemessung im Aufgabenbereich durch die Abklärungsperson von der
ärztlichen Einschätzung unterboten, weshalb zu Gunsten der Versicherten von der
Einschätzung im Abklärungsbericht ausgegangen werde. Die Vorinstanz hat einlässlich
dargelegt, dass sich auch bei einer (maximalen) Einschränkung von 16.5 % im Haushalt
kein Rentenanspruch ergibt. Inwiefern ihr Vorgehen willkürlich oder sonstwie
bundesrechtswidrig (E. 1.1) sein soll, ist nicht ersichtlich. Daran ändert die hausärztliche
Beurteilung von med. pract. E.________, welche der Versicherten eine Arbeitsunfähigkeit
im Haushalt von 50 % attestierte (vgl. E. 3.2.2), nichts. Darauf kann schon deshalb nicht
abgestellt werden, weil es sich nicht um eine fachärztliche (psychiatrische) Einschätzung
handelt. Ausserdem war die Hausärztin bei der Abklärung im Haushalt nicht anwesend,
sodass der Einschätzung von Dr. med. D.________ auch aus diesem Grund mehr Gewicht
zukommt. Die erhobenen Einwände sind nicht stichhaltig.

E. 7
Die übrigen Faktoren der Invaliditätsbemessung, insbesondere die Bestimmung der
Vergleichseinkommen gestützt auf die LSE 2010, sind unbestritten (E. 1.2). Die Versicherte
beschränkt sich im Wesentlichen darauf, der vorinstanzlichen Berechnung des
Invaliditätsgrads in appellatorischer Weise ihre eigene gegenüber zu stellen, ohne
darzulegen, inwieweit das Vorgehen der Vorinstanz nicht bundesrechtskonform sein soll,
was nicht genügt (vgl. Urteil 9C_853/2014 vom    23. Juni 2015 E. 3.2 mit Hinweis auf
BGE 140 V 405 E. 4.1 S. 414). Weiterungen dazu erübrigen sich. Die Beschwerde ist
unbegründet.

E. 8
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die unterliegende Beschwerdeführerin die
Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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